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KULTUR HANS ARP

Kunstweiken am 15. August 1997 zitiet-
fähig wissen liess:

«Nach unserem Telefonat habe ich in der
Nordstern Kunstversicherung noch einmal
detailliert nachgefragt. Es wurde mir gesagt,
dass es ein Gutachten seitens der Nordstern

Kunstversicherung, das die Werke von Hans

Arp angeblich aufeinen Marktwert von 100
Millionen DM schätzt, nicht gibt.»

Postscriptische Deutung und
autorische Bewertung

Es wate zu simpel, es beim hämischen

quod erat demonstrandum und damit der
blanken Blosssteüung staatsfunktionätischet
Rahmenveteinbatei (Ministetpräsident Kurt
Beck, Staatssekretäre Ernst Eggert und Thilo
Sarrazani) und den namentlich als Gut-
achtet genannten Staatsbeamten Siegfried
Gohr, Werner Schmallenbach und Gisela
Fiedler-Bender zu belassen. Offensichtlich
sind hiet wiedei einmal öffentliche Mittel
von Staatsfunktionären in zweifelhafte!
Weise eingesetzt wotden, wobei
mangelnde Transparenz duich unzutreffende
Behauptungen etsetzt wuide. Zumindest
drei Wiikungsstränge könnten systematisch

wichtig sein: Erstens wetden die so-
zio-ökonomischen, sozio-ästhetischen und
sozio-moralischen Massstabsvetluste et-
heblich sein. Und dies nicht zufällig im
hochspekulativen Feld von Kunstweiken
(vetstoibenei Künstlet). Denn im noch

gegenständlich-stofflich lückgebundenen
Literatutwaienmaikt witd so etwas heute
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noch nicht möglich sein. Zweitens gilt
auch im 100-Millionen-DM-Fall das

handlungspsychologisch bekannte Thomas-

theotem. Es verweist auf situative
Definitionsmacht und lautet: «Wenn Menschen

Situationen als real definieren, dann sind
diese in den Folgen real», (zit. nach William

I Fhomas, Peison und Sozialvethalten, dt.
Ausgabe 1965, p. 29)

Die Situationsdefinition ist, drittens, im
Käufetinteresse der zum Colonia Konzern
gehörenden Kölner Nordstetn-Vetsiche-

tung zugeschtieben wotden — und ohne
weitete Ptüfungen als «wahr» unteistellt
und in einet Rahmenveteinbatung techts-
veibindlich eikläit - und symptomatisch
füt autoritäre Sozialsysteme — mithilfe
leitenden politischen Petsonals (hiet voi
allem des Ministetpiäsidenten) psychologisch

beglaubigt und glaubwürdig gemacht
worden.

Mit dem hier nachgezeichneten intei-
essenrisch-pseudomarktischen Schönrechnen

seinet Wetke hat det Malet, Zeichnet,
Bildhauet und Objektkünstlei Hans Arp
freilich ebensowenig zu tun wie dei
zeitgenössische Baumeister Richard Meier, der
endlich das architektonische Kunstweik
füt die skulptutalen Kunstweike eines von
ihm geschätzten Künstleis und damit einmal

«etwas ganz Besonderes» (Meier) ei-
schaffen wollte. Insofern ist die Veiknüpfung
des dubiosen theinland-pfälzischen 100-

Millionen-Kunstdings mit den Namen

von kreativen, international tenommier-
ten Petsönlichkeiten zu bedauern.
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